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F0119/21   Fraktion DIE LINKE  SR Müller 

 
Bezeichnung 

 
Timeline bis zur Tunneleinweihung / Kunst am Bau 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Der Oberbürgermeister 04.05.2021 

 
Zu der in der Sitzung des Stadtrates am 15.04.2021 gestellten Anfrage (F0119/21) nimmt die 
Verwaltung wie folgt Stellung: 
 
Wiederholt war dieser Tage in verschiedenen Medien zu erfahren, dass sich die Terminkette zur 
Tunnelfertigstellung verdichtet. 
 

In welchem konkreten Zeitfenster wird im Kontext paralleler Tunnelnutzung 
(Straßenbahn, Radverkehr, Fußverkehr usw.) und sich bisher ständig ändernder 
Terminleisten eine Installierung vorgesehener Kunst am Bau möglich sein, um sich 
fließend in den Prozess der Gesamtfertigstellung des Bauwerks einzuordnen und 
Bauabläufe nicht zu stören? 

 
Aufgrund der mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie einhergehenden gesetzlichen 
Vorgaben und Verordnungen musste der geplante Termin für die Preisgerichtssitzung im 
Rahmen der 2. Stufe des Wettbewerbes am 10.12.2020, am 02.02.2021, am 24.03.2021 
und auch am 28.04.2021 leider abgesagt werden.  
 
Das Preisgericht wird nach derzeitigen Planungen erst nach den Sommerferien im 
August 2021 tagen und den aus den Wettbewerbsergebnissen der 2. Stufe als 
Siegerentwurf hervorgehenden künstlerischen Beitrag zur Realisierung empfehlen.  
 
Mit der Veröffentlichung der Auslobung des Wettbewerbes zur künstlerischen Gestaltung 
der Brückenwiderlager der Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee am 20.04.2020 
wurde der Zeitpunkt für den Beginn der Realisierung des herzustellenden Kunstwerkes 
ab dem 02.07.2021 festgelegt. 
Aufgrund der Verschiebung der Preisgerichtssitzung und der damit einhergehenden 
Entscheidung über das Wettbewerbsergebnis musste die Realisierung des Kunstwerkes 
neu in die zeitlichen Abhängigkeiten zur Herstellung der Oberflächen-befestigung vor 
den Widerlagern auf der Nord- und Südseite des Bauvorhabens Eisenbahnüberführung 
Ernst-Reuter-Allee eingeordnet werden.  
Im Ergebnis dieser neuen Einordnung in den Bauablauf ist nunmehr festzuhalten, dass 
die Realisierung des Kunstwerkes erst im Zeitraum April bis September des kommenden 
Jahres erfolgen kann.  
 

 
 
 
 
Dr. Scheidemann 
Beigeordneter für Stadtentwicklung, 
Bau und Verkehr 
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